
 

 

Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt   Magdeburg, 21.09.2022 

Gerhart-Hauptmann-Str. 16 

39108 Magdeburg 

Az.: 3800R25-422.03/DaW-002-02 

 

 

Planfeststellungsverfahren für die "Wiederherstellung der ökologischen Durchgängig-
keit Dahme-Wasserstraße (DaW) km 9,50 durch Errichtung einer Fischaufstiegs- und 
Fischabstiegsanlage einschließlich Ersatzneubau Wehr Neue Mühle, Schützenwehr-
brücke sowie Bootsschleppe mit Planänderung zum Entfall der Ausgleichsmaßnahme 
A2, zum überarbeiteten Gutachten zur Schallimmission inkl. Änderung der Lärm-
schutzwand und zum überarbeiteten Gutachten zum Baulärm“ 

 

 

Bekanntmachung 

 

I. 

Die gemäß § 73 Abs. 6 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) durchzuführende Erör-

terung der rechtzeitig gegen das o. g. Vorhaben erhobenen Einwendungen, der rechtzeitig 

abgegebenen Stellungnahmen von Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG sowie der 

Stellungnahmen der Behörden mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den Betroffe-

nen sowie denjenigen, die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, 

findet statt in 

 

der Stadtverwaltung Königs Wusterhausen 

Beratungsraum 2, 

Schlossstraße 3, Haus A 

15711 Königs Wusterhausen 

 

und zwar wie folgt: 
 

1. Am Mittwoch, 29.11.2023, 9.00 Uhr 
 

 Träger öffentlicher Belange (z. B. Landesamt für Umwelt, Landkreise usw.) 

 

2. Am Mittwoch, nicht vor 13.30 Uhr 
 

 Leitungsbetreiber (z. B. Telekom EWE Netz GmbH u. ä.) sowie 

 Verbände (z. B. Landessportbund Brandenburg, Landesbüro anerkannter Natur-

schutzverbände u. ä.) 

 

3. Am Donnerstag, 30.11.2023, 9.00 Uhr 
 

 Einwendungen privater Betroffener 

 

  



 

 

II. 

 

1. Die Erörterung ist nicht öffentlich (§ 73 Abs. 6 Satz 6 in Verbindung mit § 68 Abs. 1 

Satz 1 VwVfG). 

 

2. Die Behörden und anerkannten Vereinigungen i. S. von § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG 

und diejenigen, die Einwendungen erhoben haben bzw. Stellungnahmen abgegeben 

haben, werden zu der Erörterung gesondert schriftlich geladen. Sie können sich 

durch Bevollmächtigte vertreten lassen. Darüber hinaus können sie Personen zu ihrer 

Unterstützung beiziehen. Auslagen, die ihnen zur Wahrnehmung des Termins entste-

hen, werden nicht erstattet. Beteiligten, die auf Grund von Hör- und/oder Sprachbe-

hinderungen die Bereitstellung geeigneter Kommunikationshilfen wünschen, werden 

um rechtzeitige Information vor dem Termin an die Generaldirektion Wasserstraßen 

und Schifffahrt gebeten. Kommunikationshilfen werden kostenfrei bereitgestellt. 

 

3. Bei Ausbleiben eines Beteiligten kann ohne ihn verhandelt und im Planfeststellungs-

beschluss entschieden werden. 

 

4. Die Erörterung wird ggf. zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt. Der/Die weitere/n 

Erörterungstermin/e wird/werden gesondert bekannt gemacht. 

 

5. Die Bekanntmachung steht auch im Internet unter der Adresse GDWS - Homepage - 

Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit an der Dahme-Wasserstraße bei 

DaW-km 9,55 mit Ersatzneubau Wehr Neue Mühle.html zur Verfügung. 

 

6. Aufgrund der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wird darauf hingewiesen, 

dass im Rahmen des o.g. Planverfahrens von der Planfeststellungsbehörde ermit-

telte, vom Träger VV-WSV 1401 (05/2023) 4.3 59 des Vorhabens übermittelte oder in 

Einwendungen mitgeteilte personenbezogene Daten (z.B. Name, Adresse, Betroffen-

heit etc.) ausschließlich für das Planfeststellungsverfahren erhoben, gespeichert und 

verarbeitet werden. Die personenbezogenen Daten werden benötigt, um den Umfang 

der Betroffenheit beurteilen zu können und ein ordnungsgemäßes Planverfahren 

durchzuführen. Die personenbezogenen Daten werden ggf. an den Vorhabenträger 

und die für diesen tätigen Dritte weitergereicht. Es handelt sich um eine erforderliche 

Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e) DSGVO. Für weitere Einzelheiten wird 

auf die „Hinweise zum Datenschutz in der Planfeststellung“ auf der Internetseite 

www.gdws.wsv.bund.de/DE/wasserstrassen/planfeststellung/Datenschutz_Planfest-

stellung.html verwiesen. In Bezug auf die Barrierefreiheit der zur Veröffentlichung vor-

gesehenen Dokumente wird auf die Erklärung zur Barrierefreiheit auf der Homepage 

der GDWS verwiesen: www.gdws.wsv.bund.de/DE/service-navi/Barrierefreiheit/Barri-

erefreiheit_node.html. 

 

Im Auftrag 

 

S. Soe 
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